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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.08.1990

Norm

StGB §146 B1

StGB §146 C1

Rechtssatz

Zu dem durch das Strafgesetz gegen Betrug geschützten Vermögen zählen auch wirtschaftlich relevante persönliche

Leistungen wie insbesondere Tätigkeiten aus Arbeitsverträgen und Werkverträgen (Kienapfel BT II 2. Au8age RN 137 zu

§ 146). Durch die Inanspruchnahme von solchen Leistungen =ndet eine Verschiebung von wirtschaftlichem Vermögen

statt, wobei der Leistungsempfänger eine faktische Vermögensvermehrung im Sinn einer Bereicherung erfährt, welche

in einer bloßen Auslagenersparnis bestehen kann.
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